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1. Ausgangssitua琀椀on 

Die Wohnungssuche 昀椀ndet hauptsächlich über das Internet sta琀琀. Große Immobilienportale 
wie ImmoScout24 dienen hierbei als Pla琀瘀ormen, um Suchende und Anbieter*innen von 
Wohnraum zueinander zuführen. Leider kommt es in diesem Zusammenhang immer wieder 
vor, dass Anbieter*innen von Wohnraum diskriminierende Anzeigen schalten, die dazu 
dienen sollen bes琀椀mmte potenzielle Mieter*innen aufgrund ihrer „Rasse“, ethnischen 
Herkun昀琀, des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen 
Iden琀椀tät oder sons琀椀ger Faktoren vom Zugang zu inseriertem Wohnraum auszuschließen. So 
gab jüngst ein Vermieter aus München eine Wohnungsanzeige bei ImmoScout24 auf, die sich 
an Mie琀椀nteressent*innen richtete, die „Deutsch sprechen“1. In anderen Fällen mag die 
Wohnungsanzeige im Portal zwar noch sachlich formuliert sein, jedoch erhalten 
Mie琀椀nteressent*innen auch hier allzu o昀琀 nicht nur verneinende, sondern auch zugleich 
diskriminierende Antworten auf ihre Kontaktversuche. Eine solche Erfahrung machte zum 
Beispiel eine alleinerziehende Mu琀琀er, die von einem Kölner Vermieter abgelehnt wurde, weil 
sie Leistungen vom Jobcenter bezog2. Diese Vorgehensweisen von Vermieter*innen ist im 
Hinblick auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nicht zu tolerieren. Vielmehr 
sollten Vermieter*innen für solch ein Verhalten nach Möglichkeit auch rechtliche 
Konsequenzen zu spüren bekommen.  

Da die Wohnungsanzeigen und die Kontaktaufnahme in den genannten Konstella琀椀onen über 
ein Immobilienportal im Internet erfolgten, stellt sich allerdings die Frage welche P昀氀ichten 
den Portalbetreiber im Zusammenhang mit diskriminierenden Wohnungsanzeigen tre昀昀en. 
Was kann von dem Portalbetreiber verlangt werden? Ist er verp昀氀ichtet die Daten von 
Vermieter*innen herauszugeben, die eine diskriminierende Anzeige schalten? Kann 
möglicherweise nach dem AGG gegen den Portalbetreiber selbst vorgegangen werden?  

Dieses Rechtsgutachten dient dazu die aufgeworfenen Fragen am Beispiel von ImmoScout24 
zu beantworten. Im ersten Abschni琀琀 soll geklärt werden, wer im Zusammenhang mit 
Diskriminierung beim Zugang zu Wohnraum Adressat des AGG ist. Sind das nur die 
Vermieter*innen oder darüber hinaus auch Dri琀琀e? Der zweite Abschni琀琀 beschä昀琀igt sich 
damit, ob das Verhalten des/der Vermieter*in dem/der Immobilienportalbetreiber*in 
zugerechnet werden kann. Der dri琀琀e Abschni琀琀 setzt sich mit den P昀氀ichten des/der 
Immobilienportalbetreiber*in bei diskriminierenden Anzeigen auseinander. Der vierte 
Abschni琀琀 schließlich widmet sich in diesem Zusammenhang möglicherweise au昀琀retenden 
Fristproblemen bei der Geltendmachung von Ansprüchen nach dem AGG. Am Ende folgt ein 
kurzes Fazit und Handlungsop琀椀onen für Betro昀昀ene und An琀椀diskriminierungsverbände.  

 

                                                           

1 Focus Online, h琀琀ps://www.focus.de/panorama/welt/verstoss-gegen-das-gleichbehandlungsgesetz-
muenchner-vermieter-bietet-wohnung-fuer-deutsch-sprechende-menschen_id_200745010.html (Stand 
29.08.2023) 
2 gegen-hartz, h琀琀ps://www.gegen-hartz.de/news/boese-wohnungsabsage-weil-alleinerziehende-buergergeld-
bezieht (Stand 29.08.2023) 
 

https://www.focus.de/panorama/welt/verstoss-gegen-das-gleichbehandlungsgesetz-muenchner-vermieter-bietet-wohnung-fuer-deutsch-sprechende-menschen_id_200745010.html
https://www.focus.de/panorama/welt/verstoss-gegen-das-gleichbehandlungsgesetz-muenchner-vermieter-bietet-wohnung-fuer-deutsch-sprechende-menschen_id_200745010.html
https://www.gegen-hartz.de/news/boese-wohnungsabsage-weil-alleinerziehende-buergergeld-bezieht
https://www.gegen-hartz.de/news/boese-wohnungsabsage-weil-alleinerziehende-buergergeld-bezieht
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2. Wer ist im Zusammenhang mit Diskriminierung beim Zugang zu 
Wohnraum Adressat des AGG? 

Ausgangspunkt zur Beantwortung dieser Frage ist zunächst § 19 AGG. Regelungszweck des    
§ 19 AGG ist „das allgemeine Verbot der Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr“3. Dies 
bedeutet grundsätzlich, dass auch Verträge wie zum Beispiel Mietverträge dem 
Benachteiligungsverbot des § 19 Abs. 1 AGG unterliegen4. Wer Adressat dieses 
Benachteiligungsverbots ist, sagt § 19 AGG allerdings nicht5. Der Wortlaut der Norm schweigt 
hierzu. Grundsätzlich wird jedoch davon ausgegangen, dass derjenige „Adressat des Verbots 
ist, wer selbst als Anbieter Partei eines Schuldverhältnisses ist oder werden soll“6. Im Falle 
eines Mietvertrages ist somit der/die Vermieter*in Adressat des Benachteiligungsverbots des 
§ 19 Abs. 1 AGG. Diese enge Sicht wird vor allem auf die Gesetzesbegründung des AGG 
zurückgeführt. Während § 2 Abs. 1 Nr. 8 AGG, auf den § 19 Abs. 2 AGG verweist, jetzt vom 
„Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Ö昀昀entlichkeit zur 
Verfügung stehen, einschließlich Wohnraum“ lautet, spricht die Gesetzesbegründung noch 
vom Anbieter und „Anbieter ist derjenige, der ein in den § 2 Abs. 1 Nr. 5-8 und § 19 
genanntes Schuldverhältnis anbietet“7, zum Beispiel der/die Vermieter*in. 

Auch im Hinblick auf § 21 AGG ist letztendlich der/die Vermieter*in als Adressat des 
Benachteiligungsverbots beim Zugang zu Wohnraum zu verstehen. Der § 21 AGG regelt „die 
Ansprüche, die sich aus einer Verletzung des zivilrechtlichen Benachteiligungsverbots8“, also 
einem Verstoß gegen § 19 AGG ergeben. Hierbei spricht § 21 AGG allerdings immer nur von 
dem Benachteiligten. Gegen wen sich die Ansprüche auf Besei琀椀gung (§ 21 Abs. 1 S. 1 AGG), 
Unterlassen (§ 21 Abs. 1 S. 2 AGG) oder Schadensersatz (§ 21 Abs. 2 AGG) richten, 
beziehungsweise gegen wen der Benachteiligte sie zu richten hat, wird aus dem Wortlaut des 
§ 21 AGG nicht klar. Es besteht diesbezüglich jedoch weitestgehend Einigkeit darüber, dass 
sich die in § 21 AGG bezeichneten Ansprüche gegen den „Partner des Schuldverhältnisses iSv 
§ 19 I“ richten9. Denn dieser ist als Anbieter in der Regel derjenige, der den aus der 
Benachteiligung resul琀椀erenden „benachteiligenden Zustand durch seine Handlung adäquat 
verursacht“10. Er ist ein sogenannter Handlungsstörer. Im Falle eines Mietvertrages oder 
Mietverhältnisses ist dies wiederum der/die Vermieter*in. Gegen Dri琀琀e, also andere als 
den/die Vermieter*in, konnten die Ansprüche aus § 21 AGG nach der herrschenden Meinung 
zunächst hingegen nicht gerichtet werden11.  

Diese enge Ansicht, dass der Benachteiligte nur gegen den/die Vermieter*in 
beziehungsweise generell betrachtet den „Partner des Schuldverhältnisses“ einen Anspruch 
                                                           

3 Altmayer in: Herberger/Mar琀椀nek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 10. Au昀氀., § 19 AGG, Rn.1 (Stand: 
08.02.2023) 
4 Ebenda. 
5 Thüsing in: MünchKomm-BGB, 9. Au昀氀age 2021, § 19 AGG, Rn. 126 

6 Armbrüster in: Erman BGB, Kommentar, 16. Au昀氀age 2020, § 19 AGG, Rn. 11 

7 Thüsing in: MünchKomm-BGB, 9. Au昀氀age 2021, § 19 AGG, Rn. 126 

8 S. Overkamp in: Herberger/Mar琀椀nek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 10. Au昀氀., § 21 AGG, Rn.1 
(Stand: 01.02.2023) 
9 Armbrüster in: Erman BGB, Kommentar, 16. Au昀氀age 2020, § 21 AGG, Rn. 1 

10 Thüsing in: MünchKomm-BGB, 9. Au昀氀age 2021, § 21 AGG, Rn. 12; S. Overkamp in: 
Herberger/Mar琀椀nek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 10. Au昀氀., § 21 AGG, Rn. 10 (Stand: 01.02.2023) 
11 Armbrüster in: Erman BGB, Kommentar, 16. Au昀氀age 2020, § 21 AGG, Rn. 1 



 

 

4 

 

auf Entschädigung aus §§ 19, 21 AGG besitzt, wurde von der Rechtsprechung in den letzten 
Jahren auch auf andere Personen und Situa琀椀onen erweitert. So lautet ein Leitsatz einer 
Entscheidung des Landgerichts Essen: „Auf Entschädigung nach den §§ 19, 21 AGG kann 
nicht nur die Partei des abzuschließenden Schuldverhältnisses in Anspruch genommen 
werden, sondern auch derjenige, der die Benachteiligung getä琀椀gt hat bzw. dem sie 
zuzurechnen ist, auch ein Hausverwalter oder Makler“12. Dies bedeutet also, dass der 
Benachteiligte sich nach §§ 19, 21 AGG bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen 
auch gegen eine ihn benachteiligende Hausverwaltung oder einen Makler wenden kann. Das 
Landgericht Essen begründet seine Entscheidung damit, dass in den §§ 19 Abs. 1, Abs. 2 und 
§ 21 Abs. 2 AGG der Adressat des Diskriminierungsverbots eben nicht konkret bezeichnet 
wird13. Diese weite Fassung des Gesetzes führe dazu, dass es erlaubt sei, „die handelnden 
Personen einzubeziehen“14. Handelnde Personen können im Zusammenhang mit dem 
Zugang zum Wohnraum eben auch Makler, Hausverwalter oder sons琀椀ge 
Vermi琀琀lungspersonen sein. Zudem spreche für die Einbeziehung dieser Personen auch die 
Zielsetzung der Richtlinien 2000/43/EG und 2004/113/EG „Diskriminierung e昀昀ek琀椀v zu 
bekämpfen“15. Auch das OLG Köln ha琀琀e schon vor einigen Jahren einen 
Entschädigungsanspruch gegen eine gewerblich handelnde Hausverwaltung posi琀椀v 
beschieden16. Das Landgericht Essen stellte allerdings klar, dass der Vermieter in solchen 
Fällen dann nur in Anspruch genommen werden kann, wenn er sich das Verhalten der 
handelnden Person zurechnen lassen muss17.  

Trotz dieses durch die Rechtsprechung erweiterten Personenkreises, können die Ansprüche 
nach §§ 19, 21 AGG dennoch nicht gegen den/die Immobilienportalbetreiber*in gerichtet 
werden. Schaltet ein/e Vermieter*in eine diskriminierende Anzeige, bleibt der/die 
Vermieter*in die handelnde Person. Der/die Immobilienportalbetreiber*in hingegen kann 
nicht als handelnde Person angesehen werden. Dies könnte allerdings wiederum anders 
aussehen, wenn dem/der Immobilienportalbetreiber*in eine diskriminierende Anzeige 
gemeldet wurde (hierzu später) und diese/r sich ungerech琀昀er琀椀gterweise weigert die Anzeige 
von seine/ihrer Pla琀瘀orm zu löschen.  Grundsätzlich ha昀琀et ein/e 
Immobilienportalbetreiber*in „für Rechtsverletzungen seiner Nutzer [*innen], wenn er[/sie] 
einen willentlichen und adäquat-kausalen Beitrag zur Rechtsverletzung geleistet und 
seiner[/ihre] Prüfp昀氀ichten verletzt hat“18. Hierbei kann ein willentlicher und adäquat-
kausaler Beitrag dann in der Regel schon „in der Bereitstellung der technischen Infrastruktur 
für die Rechtsverletzung des/ [der Nutzer*in]“ gesehen werden19. Löscht ein/e 
Immobilienportalbetreiber*in eine diskriminierende Anzeige ungerech琀昀er琀椀gterweise nicht, 
leistet er/sie damit einen willentlichen und adäquat-kausalen Beitrag zur Diskriminierung des 
Benachteiligten durch den/die jeweilige/n Nutzer*in. Sodann besteht je nach Einzelfall und 

                                                           

12 LG Essen, Beschluss vom 18. Mai 2022 – 10 s 6/22 – juris, Leitsatz 1 

13 LG Essen, Beschluss vom 18. Mai 2022 – 10 s 6/22 – juris 

14 Ebenda. 
15 Ebenda. 
16 OLG Köln, Urteil vom 19. Januar 2010 – I-24 U 51/09 -, juris,  
17 LG Essen, Beschluss vom 18. Mai 2022 – 10 s 6/22 – juris 

18 Bernzen/Specht-Riemenschneider in: Röhricht/Graf von Westphalen/ Haas/ Mock/ Wöstmann, HGB, 6. 
Au昀氀age 2023, 5. Störerha昀琀ung des Pla琀瘀ormbetreibers, Rn. 97 

19 Ebenda. 
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bei Vorliegen der anderen Voraussetzungen durchaus die Möglichkeit auch Ansprüche nach 
§§ 19, 21 AGG gegen den/die Immobilienportalbetreiber*in geltend zu machen. 

 

3. Kann der/die Immobilienportalbetreiber*in dem/der Vermieter*in 
zugerechnet werden? 

Fraglich ist, ob sich ein/e Vermieter*in gegebenenfalls das Verhalten eines Dri琀琀en wie zum 
Beispiel eines/r Hausverwalter*in, Wohnungsmakler*in oder eines/r 
Immobilienportalbetreiber*in zurechnen lassen muss, mit der Folge, dass der*die 
Vermieter*in für das Verhalten dieser Dri琀琀en ebenfalls ha昀琀et 20. Da das AGG im Hinblick auf 
das Benachteiligungsverbot im Zivilrechtsverkehr gemäß § 19 AGG und die daraus 
resul琀椀erenden Ansprüche bei Verstoß nach § 21 AGG jedoch selber keine „Zurechnungsnorm 
für Verhalten und Verschulden Dri琀琀er“ enthält, muss auf die allgemeinen zivilrechtlichen 
Vorschri昀琀en des Bürgerlichen Gesetzbuches zurück gegri昀昀en werden21.  

Im Rahmen des Schadensersatzanspruchs gemäß § 21 Abs. 2 AGG bedeutet dies, dass eine 
Zurechnung des Verhaltens Dri琀琀er im vertraglichen oder vorvertraglichen Bereich, also bei 
der Anbahnung eines Mietvertrages, über § 278 S. 1 BGB (analog) erfolgt22. Dieser besagt, 
dass der Schuldner ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der Personen, deren 
er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, im gleichen Umfang zu vertreten hat wie 
eigenes Verschulden. Mit Schuldner ist derjenige gemeint, der eine bes琀椀mmte Leistung 
schuldet, also im vorliegenden Falle, wenn es um den Zugang zu Wohnraum geht, der/die 
Vermieter*in, Makler*in, Hausverwaltung. Der*die Vermieter*in schuldet dem*der 
Mieter*in zum Beispiel bei bereits abgeschlossenem Mietvertrag den Gebrauch der 
Wohnung. Personen, deren er*sie sich zur Erfüllung einer Verbindlichkeit bedient oder 
anders ausgedrückt Erfüllungsgehilfen sind im Falle des*der Vermieter*in alle Personen, die 
ihm*ihr mit ihrem*seinem Wissen und Wollen bei der Erfüllung der aus einem 
Mietverhältnis oder poten琀椀ellen Mietverhältnis entstehenden P昀氀ichten helfen23. Dies kann 
sowohl ein*e Hausmeister*in sein, der*die eine Wohnung zur Besich琀椀gung aufschließen soll, 
als auch die Mitarbeitenden einer Hausverwaltung oder der*die Makler*in, der*die 
Interessen eines*r Vermieter*in vertri琀琀. Hierbei kommt es allein darauf an, dass diese 
Dri琀琀en mit Wissen des Vermietenden agieren24. Die Vermietenden müssen ihnen gegenüber 
weder weisungsbefugt sein, noch schließt die eigene Selbstständigkeit ihr tä琀椀g werden als 
Erfüllungsgehilfe aus, noch müssen diese Dri琀琀en überhaupt Kenntnis davon haben, dass sie 
als Erfüllungsgehilfen tä琀椀g werden, indem sie eine P昀氀icht des*r Vermieter*in erfüllen25. Zum 
Teil wird die Zurechnung im Bereich des Maklervertrags gemäß § 652 BGB bei 

                                                           

20 Thüsing in: MünchKomm-BGB, 9. Au昀氀age 2021, § 19 AGG, Rn. 127, 129 

21 Thüsing in: MünchKomm-BGB, 9. Au昀氀age 2021, § 19 AGG, Rn. 130; Armbrüster in: Erman BGB, Kommentar, 
16. Au昀氀age 2020, § 21 AGG, Rn. 1 

22 Armbrüster in: Erman BGB, Kommentar, 16. Au昀氀age 2020, § 19 AGG, Rn. 11a; Staudinger/Rolfs (2021) AGG 
§21, Rn. 5; Thüsing in: MünchKomm-BGB, 9. Au昀氀age 2021, § 19 AGG, Rn. 130 

23 Seichter in: Herberger/Mar琀椀nek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 10. Au昀氀., § 278 BGB, Rn. 19 (Stand: 
01.02.2023) 
24 Ebenda. 
25 Ebenda. 
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Benachteiligungen von Mie琀椀nteressent*innen als problema琀椀sch angesehen, soweit sich die 
Tä琀椀gkeit desr Makler*in „auf reine Maklerdienste wie beispielweise das Erstellen eines 
Exposés beschränkt“26. Der*die Makler*in also lediglich im eigenen Interesse handelt27. 
Diese Zurechnungslücke dür昀琀e jedoch durch die bereits zuvor erwähnte Entscheidung des 
Landgerichts Essen geschlossen sein, da selbst wenn das Verhalten des*der Makler*in nicht 
zurechenbar sein sollte, inzwischen die Möglichkeit besteht auch gegen den*die Makler*in 
bei Vorliegen der Voraussetzungen wegen Benachteiligung vorzugehen.  

Im delik琀椀schen Bereich erfolgt eine Zurechnung des Verhaltens Dri琀琀er nach § 831 BGB, da § 
21 Abs. 3 AGG ausdrücklich darau昀栀in weist, dass die Vorschri昀琀en über unerlaubte 
Handlungen, mithin die §§ 823 昀昀. BGB, unberührt bleiben. Der § 831 Abs. 1 S. 1 BGB besagt, 
wer einen anderen zu einer Verrichtung bestellt, ist zum Ersatz des Schadens verp昀氀ichtet, 
den der andere in Ausführung der Verrichtung einem Dri琀琀en widerrechtlich zufügt. So muss 
sich laut einem Urteil des OLG Köln, zum Beispiel die Betreiber einer gewerblichen 
Hausverwaltung „das Verhalten der von ihm beschä昀琀igten mit der Durchführung von 
Besich琀椀gungsterminen beau昀琀ragten Hausmeisterin nach § 831 BGB zurechnen lassen“28. 
Eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt wurde oder anders ausgedrückt ein 
Verrichtungsgehilfe können eine Vielzahl von Personen sein, die Aufgaben rund um die 
Vermietung von Wohnungen ausführen. Verrichtungsgehilfe „ist derjenige, dem von einem 
anderen eine Tä琀椀gkeit übertragen worden ist, unter dessen Ein昀氀uss er allgemein oder im 
konkreten Fall handelt und zu dem er in einer gewissen Abhängigkeit steht“29. Wich琀椀g ist 
hierbei das Merkmal der Abhängigkeit. Ein Verrichtungsgehilfe muss demnach gegenüber 
dem*der Vermieter*in oder wie im Urteil des OLG Köln gegenüber dem*der 
Hausverwalter*in in dem Sinne weisungsgebunden sein, dass dieser „die konkrete Tä琀椀gkeit 
des Handelnden fak琀椀sch jederzeit beschränken, untersagen oder nach Zeit und Umfang 
bes琀椀mmen kann30. Ob die Tä琀椀gkeit des Verrichtungsgehilfen hingegen tatsächlicher oder 
rechtlicher Natur ist, entgeltlich oder unentgeltlich sta琀瘀indet, die Übertragung ausdrücklich 
oder s琀椀llschweigend oder mit Vertretungsmacht oder ohne geschieht, ist hingegen in diesem 
Zusammenhang unwich琀椀g31.  

Hingewiesen werden muss, in diesem Zusammenhang noch auf § 831 Abs. 1 S. 2 BGB. Dieser 
bietet dem*der Vermieter*in, Makler*in oder Hausverwaltung die Möglichkeit sich von der 
Ha昀琀ung nach § 831 Abs. 1 S. 1 BGB zu exkulpieren. Führt zum Beispiel der/die Vermieter*in 
erfolgreich den Beweis, dass er*sie den*die für die Wohnungsbesich琀椀gung zuständige 
Hausmeister*in „ordnungsgemäß ausgewählt und überwacht hat“32, also zum Beispiel 
ausreichend und möglicherweise wiederholt darüber belehrt hat, dass bei einer 
Wohnungsbesich琀椀gung niemand aus Gründen des § 19 AGG benachteiligt werden darf, 
besteht die Möglichkeit, dass dessen Ha昀琀ung en琀昀ällt. Des Weiteren ist zu beachten, dass 
                                                           

26 Thüsing in: MünchKomm-BGB, 9. Au昀氀age 2021, § 19 AGG, Rn. 131 

27 Ebenda. 
28 OLG Köln, Urteil vom 19. Januar 2010 – I-24 U 51/09 -, juris, Rn. 19 

29 OLG Köln, Urteil vom 19. Januar 2010 – I-24 U 51/09 -, juris, Rn. 19; Matusche-Beckmann in: 
Herberger/Mar琀椀nek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 10. Au昀氀., § 831 BGB, Rn. 38 (Stand: 14.07.2023) 
30 OLG Köln, Urteil vom 19. Januar 2010 – I-24 U 51/09 -, juris, Rn. 19 

31 OLG Köln, Urteil vom 19. Januar 2010 – I-24 U 51/09 -, juris, Rn. 19; Sprau in: Grüneberg, 82. Au昀氀age 2023, § 
831 BGB, Rn. 5 f.  
32 Staudinger/Rolfs (2021) AGG §21, Rn. 8 
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eine Benachteiligung nach § 19 AGG nur in den Schutzbereich des Deliktsrechts, also des § 
823 BGB fällt, „wenn sich die Benachteiligung zugleich als eine Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts also eines nach § 823 Abs. 1 BGB geschützten „sons琀椀gen Rechts“ 
darstellt“33. Jegliche Benachteiligung nach § 19 AGG, die nicht die Schwelle einer Verletzung 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts erreicht, kann somit nicht durch Schadensersatz nach 
dem Deliktsrecht ausgeglichen werden.  

Im Rahmen des Besei琀椀gungsanspruches gemäß § 21 Abs. 1 S. 1 AGG wird ebenfalls auf die 
allgemeinen zivilrechtlichen Vorschri昀琀en zurückgegri昀昀en, um den*die Vermieter*in 
besei琀椀gungsp昀氀ich琀椀g für Benachteiligungen durch Dri琀琀e zu machen34. In Anlehnung an § 
1004 BGB, den allgemeinen zivilrechtlichen Besei琀椀gungs- und Unterlassungsanspruch, soll 
er*sie dann besei琀椀gungsp昀氀ich琀椀g sein, wenn er*sie den Dri琀琀en zu den Benachteiligungen 
„veranlasst oder die Benachteiligung durch diesen gesta琀琀et“35 hat.  

Was bedeuten die verschiedenen zivilrechtlichen Zurechnungsmöglichkeiten nun im Hinblick 
auf eine*n Immobilienportalbetreiber*in wie ImmoScout24? Kann der*die 
Immobilienportalbetreiber*in dem*der Vermieter*in zugerechnet werden, wenn der*die 
Vermieter*in eine diskriminierende Anzeige schaltet? Die Antwort hierauf dür昀琀e zu 
verneinen sein. Der*Die Immobilienportalbetreiber*in ist kein Erfüllungsgehilfe des*der 
Vermieter*in im Sinne von § 278 BGB. Er*Sie hil昀琀 gerade nicht bei der Erfüllung der aus 
einem poten琀椀ellen Mietverhältnis entstehenden P昀氀ichten des*der auf seiner*ihrer Pla琀瘀orm 
inserierenden Vermieter*in. Vielmehr stellt der*die Immobilienportalbetreiber*in lediglich 
die Pla琀瘀orm bereit, durch die Suchende und Anbieter*innen von Wohnraum zueinander 
昀椀nden können. Dies wird auch durch die Allgemeinen Geschä昀琀sbedingungen (AGB) von 
ImmoScout24 deutlich, die zwar nur zwischen dem*den jeweiligen Pla琀瘀orm Nutzer*innen 
(Vermietende und Wohnungssuchende) und ImmoScout24 gelten und nicht für die 
jeweiligen Nutzer*innen untereinander, diese AGB aber durchaus als Auslegungshilfe 
herangezogen werden dürfen. So lautet Zi昀昀er 2.1 der AGB zum Beispiel: „ImmoScout24 führt 
auf der […] bereit gehaltenen Pla琀瘀orm Anbieter und Nachfrager von Immobilien über das 
Internet zusammen“36. Unter Zi昀昀er 6.1 der AGB weist ImmoScout24 zudem darau昀栀in, dass 
„der Nutzer […] für die von ihm eingestellten Inhalte […] sowie die Kommunika琀椀on mit 
anderen Nutzern über die ImmoScout24-Pla琀瘀orm selbst verantwortlich37“ ist. Der*Die 
Immobilienportalbetreiber*in hat somit mit denen auf seiner Pla琀瘀orm produzierten 
Inhalten zunächst nichts zu tun. Eine Zurechnung als Erfüllungsgehilfe scheidet aus. 

Der*Die Immobilienportalbetreiber*in ist auch kein Verrichtungsgehilfe, da er*sie gegenüber 
dem*der inserierenden Vermieter*in nicht weisungsabhängig ist. Auch hat der*die 
Vermieter*in den*die Immobilienportalbetreiber*in nicht zu der diskriminierenden Anzeige 
veranlasst. Die Verantwortlichkeit liegt hier bei dem*der Vermieter*in. So weist 
                                                           

33 Staudinger/Rolfs (2021) AGG §21, Rn. 7 

34 Thüsing in: MünchKomm-BGB, 9. Au昀氀age 2021, § 21 AGG, Rn. 12; S. Overkamp in: 
Herberger/Mar琀椀nek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 10. Au昀氀., § 21 AGG, Rn. 10 (Stand: 01.02.2023) 
35 Ebenda. 
36 ImmoScout24, AGB, 
h琀琀ps://www.immobilienscout24.de/content/dam/is24/documents/agb/20200703verbraucher-agb-
ImmoScout24.pdf (Stand 22.08.2023) 
37 Ebenda. 

https://www.immobilienscout24.de/content/dam/is24/documents/agb/20200703verbraucher-agb-ImmoScout24.pdf
https://www.immobilienscout24.de/content/dam/is24/documents/agb/20200703verbraucher-agb-ImmoScout24.pdf
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Immoscout24 unter Zi昀昀er 5.1 der AGB auch darau昀栀in, dass nicht seriöse Inhalte unverzüglich 
vom Nutzer, also dem – oder derjenigen, der*die diese Inhalte erstellt hat, zu deak琀椀vieren 
sind38. Als nicht seriöse Inhalte gelten hierbei unter anderen auch „Anzeigen und Inhalte, die 
gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) […] verstoßen“39. Der*Die 
Immobilienbetreiber*in kann dem*der Vermieter*in somit nicht zugerechnet werden.  

 

4. Welche P昀氀ichten haben Immobilienportalbetreibende bei 
diskriminierenden Anzeigen?  

Damit stellt sich die Frage, inwiefern der*die Immobilienportalbetreiber*in dennoch in das 
Vorgehen gegen eine auf seiner*ihrer Pla琀瘀orm geschalteten diskriminierenden Anzeige 
einbezogen werden kann und was von ihm*ihr verlangt werden kann. ImmoScout24 bietet 
selber zunächst zwei Möglichkeiten an gegen eine diskriminierende Anzeige vorzugehen. 
Erstens, heißt es auf der Website: „Wenn du eine verdäch琀椀ge Anzeige melden möchtest, 
昀椀ndest du in dem jeweiligen Exposé auf der rechten Seite den Punkt „Melden“. Klicke darauf, 
um uns über unseriöse Angebote zu informieren.“40 Über den Melde-Bu琀琀on kann der 
Benachteiligte also ImmoScout24 zunächst einmal auf die diskriminierende Anzeige 
aufmerksam machen. Zweitens, bietet ImmoScout24 die Möglichkeit sich an den 
Kundenservice zu wenden. So heißt es auf der Website: „Bei diskriminierende[m] oder 
beläs琀椀gendem Verhalten kannst du dich vertrauensvoll an unseren Kundenservice 
wenden“41. Auch über diesen Weg besteht für Benachteiligte also zumindest die Möglichkeit 
ImmoScout24 auf diskriminierende Anzeigen aufmerksam zu machen. Zudem verspricht 
ImmoScout24 jede Meldung genau zu prüfen, „Inserate mit diskriminierenden Inhalten [zu] 
deak琀椀vieren42“ beziehungsweise laut Zi昀昀er 5.6 der AGB bei wiederholten Verstößen 
desjenigen*derjenigen, der*die eine solche Anzeige schaltet, „das Angebot zu löschen, den 
Vertrag mit dem jeweiligen Anbieter fristlos aus wich琀椀gem Grund zu kündigen und/oder den 
Zugang zum Datenbanksystem von ImmoScout24 sofort zu sperren43“.   

Dies lässt zum einen von Seiten ImmoScout24 die Bereitscha昀琀 erkennen gegen 
Diskriminierung vorzugehen und zumindest die eigene Website von diskriminierenden 
Inhalten zu säubern. Zum anderen ist dies auf gesetzliche P昀氀ichten von ImmoScout24 
zurückzuführen. Diese sind in § 3 Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) normiert. Der § 3 
NetzDG verp昀氀ichtet Pla琀瘀ormbetreiber*innen mit mehr als zwei Millionen in Deutschland 
registrierten Nutzern im Hinblick auf rechtswidrige Inhalte nach § 1 Abs. 3 NetzDG ein 
Beschwerdeverfahren bereitzustellen44. Hierbei ist es nach dem Wortlaut des § 3 Abs. 1 S. 2 
                                                           

38 Ebenda. 
39 Ebenda. 
40 ImmoScout24, Sicherheit, h琀琀ps://www.immobilienscout24.de/kontakt/s/ (Stand 23.08.2023) 
41 ImmoScout24, Diskriminierung,  h琀琀ps://sicherheit.immobilienscout24.de/diskriminierung-auf-dem-
wohnmarkt.html (Stand 23.08.2023) 
42 Ebenda. 
43 ImmoScout24, AGB, 
h琀琀ps://www.immobilienscout24.de/content/dam/is24/documents/agb/20200703verbraucher-agb-
ImmoScout24.pdf (Stand 22.08.2023) 
44 Burkhardt/Peifer in: Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichtersta琀琀ung, 6. Au昀氀age 2018, 
Verantwortlichkeit für Telemediendienste, Rn. 235 

https://www.immobilienscout24.de/kontakt/s/
https://sicherheit.immobilienscout24.de/diskriminierung-auf-dem-wohnmarkt.html
https://sicherheit.immobilienscout24.de/diskriminierung-auf-dem-wohnmarkt.html
https://www.immobilienscout24.de/content/dam/is24/documents/agb/20200703verbraucher-agb-ImmoScout24.pdf
https://www.immobilienscout24.de/content/dam/is24/documents/agb/20200703verbraucher-agb-ImmoScout24.pdf
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NetzDG vor allem wich琀椀g, dass es sich um ein leicht erkennbares, unmi琀琀elbar erreichbares, 
leicht bedienbares und ständig verfügbares Verfahren zur Übermi琀琀lung von Beschwerden 
handelt. Neben dem bekannten Melde-Bu琀琀on bestehen demnach auch noch andere 
Möglichkeiten ein solches Beschwerdeverfahren umzusetzen, solange diese ebenso einfach 
und gut erkennbar gestaltet sind. Weitere Details zu zusätzlichen Voraussetzungen und der 
näheren Ausgestaltung eines Beschwerdeverfahrens 昀椀nden sich zudem in § 3 Abs. 2 und 3 
NetzDG45. Immobilienportalbetreiber*innen mit mehr als zwei Millionen Nutzer*innen in 
Deutschland unterliegen dieser P昀氀icht. 

Darüber hinaus stellt sich aber zusätzlich die Frage, ob der*die durch die diskriminierende 
Anzeige Benachteiligte einen Anspruch auf Auskun昀琀 von Daten des Benachteiligenden hat, 
um gegen diese*n auch rechtlich weiter vorgehen zu können. Das AGG selber enthält keinen 
Auskun昀琀sanspruch. Ein solcher Auskun昀琀sanspruch kann sich aber möglicherweise aus § 242 
BGB nach dem Grundsatz von Treu und Glauben ergeben. Das OLG Köln, welches sich hierbei 
auf die Rechtsprechung des BGH bezieht, geht von einem solchen Auskun昀琀sanspruch aus, 
„wenn die zwischen den Parteien bestehende Rechtsbeziehung es mit sich bringt, dass der 
Berech琀椀gte in entschuldbarer Weise über Bestehen oder Umfang seines Rechts im 
Ungewissen ist und der Verp昀氀ichtete die zur Besei琀椀gung der Ungewissheit erforderlichen 
Auskün昀琀e unschwer geben kann“46. Diese Konstella琀椀on besteht auf den ersten Blick auch im 
Verhältnis Immobilienportalbetreiber*in und Benachteiligtem. Der*die Benachteiligte selber 
hat nicht die Möglichkeit auf die Daten des Benachteiligenden zurückzugreifen, während es 
dem*der Immobilienportalbetreiber*in als Herr*in über die Pla琀瘀orm ein leichtes ist auf die 
erforderlichen Daten zuzugreifen. Allerdings hat das OLG Köln einschränkend ausgeführt, 
dass „die Tatsache allein, dass jemand Informa琀椀onen besitzt, die für einen anderen 
bedeutsam sind“ noch keinen Auskun昀琀sanspruch begründet47. Vielmehr muss zwischen der 
Auskun昀琀sperson und dem Anspruchsteller eine Sonderverbindung bestehen48. Eine solche 
Sonderverbindung liegt einerseits bei Vertragsverhältnissen vor und andererseits bei 
gesetzlichen Schuldverhältnissen, also unerlaubten Handlungen der Vermi琀琀lungsperson oder 
der Vertragsanbahnung49, wobei eher davon ausgegangen wird, dass an eine solche 
Sonderverbindung keine allzu hohen Voraussetzungen zu stellen sind50. Sofern der*die 
Benachteiligte also selber als Suchende*r auf der Pla琀瘀orm des*der Immobilienbetreiber*in 
angemeldet und dadurch in einem Vertragsverhältnis steht, kann eine Sonderverbindung 
angenommen werden. Ist dies nicht der Fall, dür昀琀e ein Auskun昀琀sanspruch nach § 242 BGB 
schwerer zu bejahen sein, da hierfür eine unerlaubte Handlung des*der 
Immobilienportalbetreiber*in vorliegen müsste oder diese*r über die Bereitstellung der 
Pla琀瘀orm hinaus in die Vertragsanbahnung zwischen Anzeigendem und Benachteiligtem 
einbezogen sein müsste, was normalerweise nicht der Fall ist. 

                                                           

45 Bernzen/Specht-Riemenschneider in: Röhricht/Graf von Westphalen/ Haas/ Mock/ Wöstmann, HGB, 6. 
Au昀氀age 2023, a) Beschwerdemanagement nach dem NetzDG, Rn. 104 

46 OLG Köln, Urteil vom 19. Januar 2010 – I-24 U 51/09 -, juris, Rn. 27; BGH NJW 2007, 1806 

47 OLG Köln, Urteil vom 19. Januar 2010 – I-24 U 51/09 -, juris, Rn. 27 

48 Ebenda. 
49 Nomos-BR/Ernst/Braunroth/Franke/Wascher AGG/Hildegund Ernst/ Anna Braunroth/Angelia Wascher, AGG, 
2. Au昀氀age 2013, § 21 Rn. 15 

50 Bö琀琀cher in: Erman BGB, Kommentar, 16. Au昀氀age 2020, § 242 BGB, Rn. 15 
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Es könnte allerdings die Möglichkeit des Benachteiligten bestehen, Auskun昀琀 über § 21 Abs. 2 
Telekommunika琀椀on-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) zu verlangen, sofern die hierfür 
notwendigen Voraussetzungen vorliegen. Gemäß § 21 Abs. 2 S.1 TTDSG darf der Anbieter 
von Telemedien im Einzelfall Auskun昀琀 über bei ihm vorhandene Bestandsdaten erteilen, 
soweit dies zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche wegen der Verletzung absolut 
geschützter Rechte aufgrund rechtswidriger Inhalte, die von § 10a Absatz 1 des 
Telemediengesetzes oder § 1 Absatz 3 des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes erfasst werden, 
erforderlich ist. Laut § 21 Abs.2 S.2 TTDSG ist er hierzu gegenüber dem Verletzten sogar 
verp昀氀ichtet.           

  Als Adressaten sind von § 21 Abs. 2 TTDSG zunächst Anbietende von Telemedien 
nach § 1 Abs. 1 NetzDG erfasst. Das sind laut § 1 Abs. 1 NetzDG diejenigen, die mit 
Gewinnerzielungsabsicht Pla琀瘀ormen im Internet betreiben, die dazu bes琀椀mmt sind, dass 
Nutzer beliebige Inhalte mit anderen Nutzern teilen oder der Ö昀昀entlichkeit zugänglich 
machen, also soziale Netzwerke wie Facebook, Twi琀琀er oder Instagram51. Nach der 
Rechtsprechung des BGH sind darüber hinaus aber zusätzlich „alle Dienstanbieter i.S.v. § 2 
Nr. 1 TMG a.F. erfasst“52, mithin „jede natürliche und juris琀椀sche Person, die eigene oder 
fremde Telemedien zur Nutzung bereithält oder den Zugang zur Nutzung vermi琀琀elt“53. 
Hierunter fallen somit auch Immobilienportalbetreiber*innen, da diese über das 
Bereitstellen der Pla琀瘀orm Nutzern die Gelegenheit bieten, wie ImmoScout24 in Zi昀昀er 2.1 
seiner AGB tre昀昀end formuliert „eigene Inhalte auf die Pla琀瘀orm einzustellen und/oder 
fremde Inhalte Dri琀琀er abzurufen“54.  

Des Weiteren besteht ein Anspruch auf Auskun昀琀 nur, wenn gemäß § 21 Abs. 2 S.1 TTDSG 
eine Verletzung absolut geschützter Rechte aufgrund rechtswidriger Inhalte vorliegt. 
Rechtswidrige Inhalte sind nach § 1 Abs. 3 NetzDG Inhalte im Sinne des § 1 Abs. 1 NetzDG, 
also solche, die mit anderen Nutzern geteilt oder der Ö昀昀entlichkeit zugänglich gemacht 
werden, und die den Tatbestand der §§ 86, 86a, 89a, 91, 100a, 111, 126, 129 bis 129b, 130, 
131, 140, 166, 184b, 185 bis 187, 189, 201a, 241 oder 269 des Strafgesetzbuchs erfüllen und 
nicht gerech琀昀er琀椀gt sind. Hierbei fällt auf, dass sich der Auskun昀琀sanspruch des § 21 Abs. 2 S. 
1 TTDSG auf strafrechtsrelevante Äußerungen beschränkt, während „Äußerungen, die zwar 
rechtswidrig, aber nicht strafrechtsrelevant sind, von der Auskun昀琀 ausgenommen sind“55. 
Eine „bloße“ Persönlichkeitsrechtsverletzung, die aber noch keinen Stra昀琀atbestand erfüllt, 
reicht somit für den Auskun昀琀sanspruch nicht aus. Hier geht nach dem Gesetzgeber der 
Schutz der Anonymität der Accoun琀椀nhaber*in somit vor56. Dies stellt im Hinblick auf 
diskriminierende Anzeigen auf Immobilienportalen ein erhebliches Problem dar, da nicht 
jede Diskriminierung per se auch von einem der in § 1 Abs. 3 NetzDG genannten 

                                                           

51 Dr. Lutz Mar琀椀n Keppeler in: Riechert/Wilmer, TTDSG, 1. Au昀氀age 2022, § 21 Bestandsdaten, Rn. 12 

52 Dr. Lutz Mar琀椀n Keppeler in: Riechert/Wilmer, TTDSG, 1. Au昀氀age 2022, § 21 Bestandsdaten, Rn. 13 

53 BGH, Beschluss vom 24. September 2019 – VI ZB 39/18 -, BGHZ 223, 168-191, Rn. 47 

54 ImmoScout24, AGB, 
h琀琀ps://www.immobilienscout24.de/content/dam/is24/documents/agb/20200703verbraucher-agb-
ImmoScout24.pdf (Stand 22.08.2023) 
55 Dr. Lutz Mar琀椀n Keppeler in: Riechert/Wilmer, TTDSG, 1. Au昀氀age 2022, § 21 Bestandsdaten, Rn. 10 

56 Ebenda. 

https://www.immobilienscout24.de/content/dam/is24/documents/agb/20200703verbraucher-agb-ImmoScout24.pdf
https://www.immobilienscout24.de/content/dam/is24/documents/agb/20200703verbraucher-agb-ImmoScout24.pdf


 

 

11 

 

Stra昀琀atbestände oder auch sonst einem Stra昀琀atbestand erfasst wird. Der Auskun昀琀sanspruch 
nach § 21 Abs. 2 TTDSG dür昀琀e den meisten Benachteiligten daher nicht zustehen. 

Auch eine Auskun昀琀 über § 24 Abs. 1 BDSG ist in so einem Fall ausgeschlossen. Denn nach § 1 
Abs. 2 BDSG gehen andere Rechtsvorschri昀琀en des Bundes über den Datenschutz den 
Vorschri昀琀en des Bundesdatenschutzgesetzes vor. Bei § 14 Abs. 3 TMG a.F., dem Vorgänger 
des § 21 Abs. 2 S. 1 TTDSG, war dies laut der Rechtsprechung des BGH der Fall57. Nichts 
anderes dür昀琀e auch für § 21 Abs. 2 S. 1 TTDSG gelten. 

Dem Benachteiligten einer diskriminierenden Anzeige bleibt mithin allein die Möglichkeit 
nach § 242 BGB Auskun昀琀 zu verlangen, wobei der Erfolg des jeweiligen Auskun昀琀sverlangens 
stark vom Einzelfall und davon abhängig sein dür昀琀e, in welchem Verhältnis der 
Benachteiligte und der*die Immobilienportalbetreiber*in stehen bzw. ob eine 
Sonderverbindung vorliegt.  

 

5. Geltendmachung des Auskun昀琀sanspruchs innerhalb der Frist des 
§ 21 Abs. 5 AGG? 

Sofern der Benachteiligte erst von dem*der Immobilienportalbetreiber*in Auskun昀琀 über die 
Iden琀椀tät und Daten des Anzeigenden verlangen muss, stellt sich die Frage, ob sowohl das 
Auskun昀琀sverlangen als auch die Geltendmachung der Ansprüche nach § 21 AGG innerhalb 
der dafür vorgesehenen Frist nach § 21 Abs. 5 AGG geschehen muss. Gemäß § 21 Abs. 5 S.1 
AGG muss ein Anspruch bislang noch innerhalb einer Frist von zwei Monaten geltend 
gemacht werden. Diese Frist ist schon im Hinblick auf die bloße Geltendmachung der 
Ansprüche nach § 21 AGG gegenüber dem Benachteiligenden, von dem man die Iden琀椀tät 
und erforderlichen Daten kennt, sehr kurz bemessen. In dieser Zeit noch zusätzlich Auskun昀琀 
über einen Dri琀琀en zu beziehen oder möglicherweise einen Auskun昀琀sanspruch durchsetzen 
zu müssen, erscheint kaum möglich.  

Denn ist die zweimona琀椀ge Frist einmal abgelaufen, können die Ansprüche nach § 21 AGG nur 
noch unter ganz bes琀椀mmten Umständen durchgesetzt werden. Gemäß § 21 Abs. 5 S. 2 AGG 
kann der Anspruch nach Ablauf der Frist nur geltend gemacht werden, wenn der*die 
Benachteiligte ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war. Eine 
Verhinderung der Einhaltung der Frist ohne Verschulden des*der Benachteiligten wird zum 
Beispiel angenommen, wenn der*die Benachteiligte wegen Krankheit nicht zur rechtzei琀椀gen 
Geltendmachung in der Lage war, wenn die Geltendmachung den Benachteiligenden 
aufgrund von Umständen außerhalb der Sphäre des Benachteiligten wie eines Poststreiks 
nicht erreicht oder wenn „der Benachteiligte ohne Verschulden erst nach Fristablauf Kenntnis 
von den anspruchsbegründenden Tatsachen erlangt“58. Von dem unverschuldeten Ablauf der 
Frist, weil sich ein Auskun昀琀sverlangen schlicht zu lange zieht, scheint im Zusammenhang mit 
§ 21 Abs. 5 S. 2 AGG nicht die Rede zu sein.  

                                                           

57 BGH, Beschluss vom 24. September 2019 – VI ZB 39/18 -, BGHZ 223, 168-191, Rn. 30 

58 S. Overkamp in: Herberger/Mar琀椀nek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 10. Au昀氀., § 21 AGG, Rn.48 
(Stand: 01.02.2023); Staudinger/Rolfs (2021) AGG §21, Rn. 16 
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Allerdings hat das OLG Karlsruhe in einem Urteil, in dem es unter anderem um § 15 Abs. 4 
AGG ging, der eine Frist von zwei Monaten zur Geltendmachung von Ansprüchen bei 
Benachteiligung durch den Arbeitgebenden setzt, entschieden, dass die Kenntnis der 
anspruchsbegründenden Tatsachen auch die Iden琀椀tät des Anspruchsgegners umfasst59. 
Vorher beginne die Frist nach § 15 Abs. 4 AGG gar nicht erst zu laufen60. In dem genannten 
Urteil war die Iden琀椀tät des Arbeitgebers gemeint. Aufgrund des vergleichbaren Wortlauts 
und des vergleichbaren Sinns und Zwecks von § 15 Abs. 4 S.1 AGG und § 21 Abs. 5 S. 1 AGG, 
dür昀琀e auch für den Fristenlauf des § 21 Abs. 5 S.1 AGG nichts anderes gelten. Die Iden琀椀tät 
des*der Vertragspartners*in, hier des*der (poten琀椀ellen) Vermieter*in gehört mit zu den 
anspruchsbegründenden Tatsachen. Ist diese nicht bekannt, dür昀琀e die Frist des § 21 Abs. 5 S. 
1 AGG gar nicht erst zu laufen beginnen. Jedoch ist der Benachteiligte, laut dem Urteil des 
OLG Karlsruhe, dazu verp昀氀ichtet alle ihm „zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um nach 
Möglichkeit innerhalb der Geltendmachungsfrist des § 15 Abs. 4 AGG die Iden琀椀tät des 
Arbeitgebers zu ermi琀琀eln“61.  Dies bedeutet zumindest, dass der*die Benachteiligte 
denjenigen, von dem er*sie die Auskun昀琀 verlangt, „innerhalb der zweimona琀椀gen 
Geltendmachungsfrist schri昀琀lich“ au昀昀ordern muss die Iden琀椀tät des Benachteiligenden 
preiszugeben62. Muss der Benachteiligte also zunächst die Iden琀椀tät des Anspruchsgegners 
über ein Auskun昀琀sverlangen gegenüber einem Dri琀琀en ermi琀琀eln, gilt nicht mehr die 
Geltendmachung der Ansprüche nach § 21 AGG gegenüber dem Benachteiligenden als 
fristwahrendes Ereignis, sondern die schri昀琀liche Geltendmachung des Auskun昀琀sverlangens 
gegenüber dem Dri琀琀en. Dies führt zwar dazu, dass es allgemein bei der kurzen Frist des § 21 
Abs. 5 S.1 AGG bleibt, zumindest muss der*die Benachteiligte aber neben einem 
Auskun昀琀sverlangen nicht auch noch die Ansprüche nach § 21 AGG geltend machen, um die 
Frist des § 21 Abs. 5 S.1 AGG zu wahren. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass im 
Rahmen einer derzeit geplanten AGG-Reform die Frist des § 21 Abs. 5 S. 1 verlängert werden 
soll und daher den Benachteiligten zukün昀琀ig ein größerer zeitlicher Spielraum zur 
Geltendmachung der Ansprüche zur Verfügung stehen wird.     

6. Fazit 
Die zu Anfang dieses Rechtsgutachtens aufgeworfenen Fragen lassen sich somit wie folgt 
beantworten: Der*Die Immobilienportalbetreiber*in kann nicht als Adressat im Sinne der §§ 
19, 21 AGG betrachtet werden, da er*sie im Falle einer diskriminierenden Anzeige nicht 
Handelnder ist. Dies bleibt der*die Vermieter*in. Der*die Immobilienportalbetreiber*in 
kann dem*der Vermieter*in nicht zugerechnet werden. Der Benachteiligte hat gegen 
den*die Immobilienportalbetreiber*in einen Auskun昀琀sanspruch gemäß § 242 BGB, sofern 
eine Sonderverbindung vorliegt. Die Frist des § 21 Abs.5 S. 1 AGG wird eingehalten bei 
Geltendmachung des Auskun昀琀sanspruchs innerhalb der Frist.  

 

                                                           

59 OLG Karlsruhe, Urteil vom 13. September 2011 – 17 U 99/10 -, juris, Rn. 25 

60 Ebenda. 
61 Ebenda. 
62 Ebenda.; Nomos-BR/Ernst/Braunroth/Franke/Wascher AGG/Hildegund Ernst/ Anna Braunroth/Angelia 
Wascher AGG, 2. Au昀氀age 2013, § 21 Rn. 14 
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7. Handlungsop琀椀onen  
Die vorliegenden rechtlichen Regelungen geben zwar enge jedoch handhabbare 
Handlungsop琀椀onen vor, die hier kurz skizziert werden: 

A. Bei diskriminierende Wohnungsanzeigen auf Online-Portalen können von 
Wohnungssuchenden oder An琀椀diskriminierungsverbänden die Betreiber der Portale 
auf die diskriminierende Anzeige aufmerksam gemacht werden.  

B. Sofern keine automa琀椀sche Meldefunk琀椀on besteht, können die Portalbetreiber von 
An琀椀diskriminierungsverbänden darauf aufmerksam gemacht werden, dass eine 
solche automa琀椀sche und bei allen Wohnungsanzeigen vorhandene Meldefunk琀椀on 
eingerichtet werden sollte. 

C. An琀椀diskriminierungsverbände können darauf hinwirken, dass Portalbetreiber eine 
Selbstverp昀氀ichtungserklärung zur diskriminierungsfreien Vermi琀琀lung von Wohnraum 
erarbeiten und diese prominent auf ihrer Webseite darstellen, um Vermietende von 
diskriminierenden Wohnungsanzeigen abzuschrecken.  

D. Sollten Portalbetreiber diskriminierende Anzeigen nicht löschen, könnten über das 
AGG Verfahren eingeleitet werden. 

E.  An琀椀diskriminierungsverbände könnten ein systema琀椀sches Screening von 
Wohnungsangeboten auf Portalen durchführen und diskriminierende Anzeigen rasch 
melden, um sie zeitnah löschen zu lassen.  

 


